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Der Bebauungsplan Nr. 79 (O) der Stadt Obertshausen "Westlich der Offenbacher Straße" 
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Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 184) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) 

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (GVBI. S. 378) 

Hessisches Wassergesetz (HWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2010 (GVBI. 
S. 548), zuletzt geändert am 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 764) 

18 Immissionsschutz 

18.1 Schallschutz von Schlafräumen 

In Kap. 1.1 im Beiblatt 1 zur DIN 18005 wird angemerkt, dass bei Beurteilungspegeln über 
45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr 
möglich ist. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird nachts dieser Schwellenwert 
insbesondere in der Nähe der S-Bahnstrecke überschritten. In diesem Falle können z.B. 
schalldämmende Lüftungseinrichtungen (dezentral oder als zentrale Lüftungsanlage) 
vorgesehen werden, so dass bei aus Gründen des Schallschutzes geschlossenem Fenster der 
aus raumlufthygienischer Sicht erforderliche Luftwechsel sichergestellt wird. Eine weitere 
Möglichkeit der effektiven Schalldämmung besteht im Einbau von Fenstern mit 
schallgedämmten Kippbeschlägen (sog. "Hafen-City-Fenster"). 

18.2 Schallschutz für schützenswerte Aufenthaltsräume 

Luftwärmepumpen, Klimaanlagen und vergleichbare Anlagen sollen keine tonhaltigen, 
impulshaltigen oder tieffrequenten Geräusche erzeugen. Sie sollen in Abhängigkeit ihrer 
Schallleistung einschließlich eines Zuschlags von 6 dB(A) für Ton- und Informationshaltigkeit 
(Tl-Zuschlag) folgende Abstände zu schützenswerten Aufenthaltsräumen der 
Nachbarbebauung einhalten: 

 

19 Nachsorgender Bodenschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen nach Abfrage der Altflächendatei und einer 
ergänzenden Erhebung Einträge von ehemaligen Gewerbebetrieben mit Gefährdungspotenzial 
für die Umwelt für 12 Standorte vor: 

ALTIS-Nummer 438.010.020-001.042 - Hans-Böckler-Straße 11 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.049 - Hans-Böckler-Straße 5-7 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.070 - Offenbacher Straße 20 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.071 - Offenbacher Straße 4a 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.081 - Hans-Böckler-Straße 9-13 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.133 - August-Bebel-Straße 2 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.137 - Hans-Böckler-Straße 3 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.158 - August-Bebel-Straße 9 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.183 - Offenbacher Straße 10 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.189 - Hans-Böckler-Straße 19 
ALTIS-Nummer 438.010.020-001.220 - Hans-Böckler-Straße 14 
ALTIS-Eintragung vorgesehen - Offenbacher Straße 12 

Sollten bei Eingriffen in den Boden, insbesondere im Bereich der aufgeführten Grundstücke, 
sensorische Auffälligkeiten festgestellt werden, ist das Regierungspräsidium Darmstadt, 
Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt, umgehend zu benachrichtigen und zu beteiligen. 

20 Schutz von Bodendenkmälern 

Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen weist darauf hin, dass bei Erdarbeiten jederzeit 
Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. 
B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 
unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

21 Rettungswege der Feuerwehr 

Für rückwärtige Grundstücksbereiche, die nicht von Hubrettungsfahrzeugen angefahren werden 
können, ist eine frühzeitige Abstimmung der Rettungswege mit der Feuerwehr Obertshausen 
erforderlich. 

22 Baugrundstücke mit Waldbestand 

Vor der Beseitigung von Waldbestand auf Grundstücken am Waldrand ist ein 
Waldrodungsverfahren nach § 12 Hessisches Waldgesetz zu betreiben. 

23 Sparsamer Umgang mit Trinkwasser 

Obertshausen ist Teil einer Region mit begrenzten Trinkwasservorräten. Es wird empfohlen, 
das Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu sammeln und z.B. für die 
Gartenbewässerung zu verwenden. 

24 Maßnahmen gegen Vogelschlag 

Entlang der Waldränder des Plangebiets (Theodor-Heuss- u. Hans-Böckler-Straße) sollten 
große Glasflächen an Gebäuden (vor allem solche, welche direkt zum Wald zeigen bzw. worin 
sich dieser spiegelt) mit wirksamen Maßnahmen gegen Vogelschlag versehen werden. 
Vorschläge sowie Musterbeispiele können z.B. der Broschüre „Vogelschlag an Glas" (BUND 
NRW e. V. 2017) entnommen werden 

25 Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung 

Die private Außenbeleuchtung soll energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich (UV-
armes Lichtspektrum, z.B. LED-Lampen) ausgeführt werden. Die Leuchten sollen staubdicht 
und so ausgebildet sein, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt. Auf 
den Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht soll verzichtet 
werden. 

26 Satzungen der Stadt Obertshausen 

Auf die Stellplatzsatzung sowie auf die Entwässerungssatzung der Stadt Obertshausen in der 
jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen. 

13 Werbeanlagen 
§ 91 Abs. 1 HBO 
Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind nur an der Stätte der Leistung zum Zwecke 
der Eigenwerbung zulässig. Sie dürfen nur indirekt beleuchtet werden. Die maximale Fläche für 
freistehende Werbeanlagen beträgt insgesamt 2,0 qm je Grundstück, Werbeanlagen für 
mehrere Betriebe sind zusammenzufassen. Die maximale Höhe der Anbringung (Oberkante) ist 
bei Anbringung an Gebäuden die Traufkante, für freistehende Anlagen 3,0 m. 

14 Einfriedungen 
§ 91 Abs. 3 HBO 
Die maximale Höhe für Einfriedungen zu Verkehrsflächen beträgt, gemessen von der 
Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche:  

• für geschlossene Einfriedungen 50 cm (Sockelbereich), 
• für offene Einfriedungen 1,20 m, 
• für massive Pfeiler bis 50 cm Breite 1,50 m. 
• für lebende Einfriedungen 2,00 m (Hecken). 

Zulässige Materialien für straßenseitige tote Einfriedungen sind: 

• für geschlossene Einfriedungen verputzter Massivbau oder Naturstein; 
• für offene Einfriedungen Holz oder Metall. 

Unzulässig ist, auch für nicht straßenseitige Einfriedungen, die Verwendung von Kunststoffen; 
dies gilt auch für Bespannungen, Verkleidungen, Einflechtungen etc. 

An Grundstücksgrenzen mit unmittelbarem Sichtbezug zur S-Bahntrasse sind zum Zweck des 
Schallschutzes ausnahmsweise auch geschlossene Einfriedungen bis 2,00 m Höhe zulässig. 
Die geschlossenen Einfriedungen sind 50 cm von der Grundstücksgrenze zurückzusetzen und 
zur Grundstücksgrenze hin zu begrünen. 

15 Grundstücksfreiflächen 
§ 91 Abs. 5 HBO 
Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht für eine andere 
zulässige Verwendung benötigt werden, wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 
zu bepflanzen. Unzulässig sind die Anlage von Steingärten sowie die Verwendung von Folien- 
und Vliesmaterial in der Bodenschicht. 

Stellplätze und ihre Zufahrten sind mit offenem Pflaster oder mit wassergebundenen 
Oberflächen auszuführen. 

16 Vorgartenbereiche 
§ 91 Abs. 5 HBO 
Die Vorgartenbereiche (Bereiche zwischen straßenseitiger Fassade und Straßenkante) der 
bebauten Grundstücke sind von oberirdischen baulichen Anlagen freizuhalten und zu 
bepflanzen. Zulässig sind Zuwege; Zufahrten und Stellplätze auf insgesamt max. 6 m der 
Straßenlänge; allseitig offene Überdachungen für Stellplätze und Fahrradabstellplätze; 
Einhausungen für Mülltonnen und Fahrräder bis max. 1,50 m Höhe. 

C. Hinweise ohne Festsetzungscharakter 

17 Leitungsschutz 

Im Vorfeld von Baumaßnahmen ist bei der Stadt Obertshausen eine aktuelle Planauskunft über 
die Lage der Versorgungsleitungen einzuholen. Bei Baumpflanzungen im Umfeld der 
verzeichneten Bestandsleitungen ist eine Koordination mit dem jeweiligen Versorgungsträger 
erforderlich. 

17.1 Schutz der Fernwasserleitung 

Im Bereich der Offenbacher Straße, insbesondere auf dem Grundstück Offenbacher Straße 2, 
verläuft eine Fernwasserleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis 
Offenbach (ZWO) wie in der Planzeichnung eingetragen. Der erforderliche Abstand von 
Bauwerken und parallel zur Fernwasserleitung verlaufenden Leitungs-, Kanal- und 
Kabeltrassen beträgt 2,50 m, bei kreuzenden Trassen 0,50 m. Mindestens 5 Tage vor Beginn 
der Arbeiten im Bereich der Fernwasserleitung ist der ZWO telefonisch zu verständigen, um 
eine Einweisung vor Ort abzustimmen. 

Die ZWO weist darauf hin, dass mit allen Baumaßnahmen in Leitungsnähe (auch z.B. 
Bodenverdichtung) eine Gefährdung der ZWO-Leitung entstehen kann. Sie empfiehlt in solchen 
Fällen dringend, einen gemeinsamen Abstimmungstermin durchzuführen. Kosten, die durch 
Nichtbeachtung dieser Forderung entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu übernehmen. 

17.2 Schutz der Hauptwasserleitung 

Im Bereich des Privatgrundstücks Hans-Böckler-Straße 19 verläuft eine Hauptwasserleitung der 
Stadtwerke Obertshausen wie in der Planzeichnung eingetragen. Bei Baumaßnahmen im 
Leitungsbereich ist eine Abstimmung mit den Stadtwerken Obertshausen erforderlich. 

17.3 Schutz der Hauptstromleitung 

Im nördlichen Bereich der Stresemannallee verläuft eine Hauptstromleitung der Energienetze 
Offenbach (ENO) wie in der Planzeichnung eingetragen. Bei Baumaßnahmen im 
Leitungsbereich ist eine Abstimmung mit der ENO erforderlich. 

10 Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen gelten für den aus 
schalltechnischer Sicht ungünstigsten Lastfall: 

• freie Schallausbreitung nachts, 
• Immissionshöhe 5 m über Gelände. 

Bei der Errichtung oder der baulichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der  
DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und  
DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
der Anforderungen", auszubilden. Grundlage hierzu sind die in der nachfolgenden Abbildung 
gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel La, die den zugehörigen 
Lärmpegelbereichen gemäß Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01 zugeordnet sind. 

 
Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind im Baugenehmigungsverfahren 
gemäß DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen. 

Von dieser Festsetzung kann gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere 
maßgebliche Außenlärmpegel an den Fassaden anliegen (z. B. unter Berücksichtigung der 
Gebäudeabschirmung oder falls Aufenthaltsräume nur tags genutzt werden). Die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den 
Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.  

Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des 
Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gültigen Fassung ein anderes 
Verfahren als Grundlage für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm vorgibt. 

11 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen  
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, § 29 BNatSchG 

11.1 Anpflanzungen auf der Grundstücksfläche 

Auf den Grundstücksflächen sind je angefangene 350 m2 Grundstücksfläche ein heimischer, 
standortgerechter Laubbaum der Qualität Hochstamm 3 x verpflanzt, mit einem Stammumfang 
von mindestens 18 cm gemessen in 1,0 m Höhe, oder ersatzweise sechs heimische, 
standortgerechte Sträucher zu pflanzen. Bestehende Pflanzungen können angerechnet 
werden. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 

11.2 Baumschutz 

Heimische, standortgerechte Laubbäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm, 
gemessen in 1 m Höhe, sind als geschützte Landschaftsbestandteile im Sinne des § 29 
BNatSchG zu erhalten. Sie dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Unteren 
Naturschutzbehörde beseitigt werden, wenn die Beseitigung für die bestimmungsgemäße 
Nutzbarkeit des Grundstücks zwingend erforderlich ist.  

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) 

12 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
§ 91 Abs. 1 HBO 
Die Gestaltung der Dachflächen ist durch Einschrieb in die Planzeichnung wie folgt festgesetzt: 

• Festsetzung "SD": Für Hauptgebäude sind nur Steildächer (Dachform Satteldach, 
Walm- oder Krüppelwalmdach) mit einer Dachneigung zwischen 30° und 45° zulässig. 

• Festsetzung "FD": Für Hauptgebäude sind nur begrünte Flachdächer mit einer 
Dachneigung bis 15° zulässig.  

Im genehmigten Bestand ist bei Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten und 
Erweiterungen die Beibehaltung abweichender Dachgestaltungen zulässig. 
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13 Werbeanlagen 
§ 91 Abs. 1 HBO 
Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind nur an der Stätte der Leistung zum Zwecke 
der Eigenwerbung zulässig. Sie dürfen nur indirekt beleuchtet werden. Die maximale Fläche für 
freistehende Werbeanlagen beträgt insgesamt 2,0 qm je Grundstück, Werbeanlagen für 
mehrere Betriebe sind zusammenzufassen. Die maximale Höhe der Anbringung (Oberkante) ist 
bei Anbringung an Gebäuden die Traufkante, für freistehende Anlagen 3,0 m. 

14 Einfriedungen 
§ 91 Abs. 3 HBO 
Die maximale Höhe für Einfriedungen zu Verkehrsflächen beträgt, gemessen von der 
Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche:  

• für geschlossene Einfriedungen 50 cm (Sockelbereich), 
• für offene Einfriedungen 1,20 m, 
• für massive Pfeiler bis 50 cm Breite 1,50 m. 
• für lebende Einfriedungen 2,00 m (Hecken). 

Zulässige Materialien für straßenseitige tote Einfriedungen sind: 

• für geschlossene Einfriedungen verputzter Massivbau oder Naturstein; 
• für offene Einfriedungen Holz oder Metall. 

Unzulässig ist, auch für nicht straßenseitige Einfriedungen, die Verwendung von Kunststoffen; 
dies gilt auch für Bespannungen, Verkleidungen, Einflechtungen etc. 

An Grundstücksgrenzen mit unmittelbarem Sichtbezug zur S-Bahntrasse sind zum Zweck des 
Schallschutzes ausnahmsweise auch geschlossene Einfriedungen bis 2,00 m Höhe zulässig. 
Die geschlossenen Einfriedungen sind 50 cm von der Grundstücksgrenze zurückzusetzen und 
zur Grundstücksgrenze hin zu begrünen. 

15 Grundstücksfreiflächen 
§ 91 Abs. 5 HBO 
Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht für eine andere 
zulässige Verwendung benötigt werden, wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 
zu bepflanzen. Unzulässig sind die Anlage von Steingärten sowie die Verwendung von Folien- 
und Vliesmaterial in der Bodenschicht. 

Stellplätze und ihre Zufahrten sind mit offenem Pflaster oder mit wassergebundenen 
Oberflächen auszuführen. 

16 Vorgartenbereiche 
§ 91 Abs. 5 HBO 
Die Vorgartenbereiche (Bereiche zwischen straßenseitiger Fassade und Straßenkante) der 
bebauten Grundstücke sind von oberirdischen baulichen Anlagen freizuhalten und zu 
bepflanzen. Zulässig sind Zuwege; Zufahrten und Stellplätze auf insgesamt max. 6 m der 
Straßenlänge; allseitig offene Überdachungen für Stellplätze und Fahrradabstellplätze; 
Einhausungen für Mülltonnen und Fahrräder bis max. 1,50 m Höhe. 

C. Hinweise ohne Festsetzungscharakter 

17 Leitungsschutz 

Im Vorfeld von Baumaßnahmen ist bei der Stadt Obertshausen eine aktuelle Planauskunft über 
die Lage der Versorgungsleitungen einzuholen. Bei Baumpflanzungen im Umfeld der 
verzeichneten Bestandsleitungen ist eine Koordination mit dem jeweiligen Versorgungsträger 
erforderlich. 

17.1 Schutz der Fernwasserleitung 

Im Bereich der Offenbacher Straße, insbesondere auf dem Grundstück Offenbacher Straße 2, 
verläuft eine Fernwasserleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis 
Offenbach (ZWO) wie in der Planzeichnung eingetragen. Der erforderliche Abstand von 
Bauwerken und parallel zur Fernwasserleitung verlaufenden Leitungs-, Kanal- und 
Kabeltrassen beträgt 2,50 m, bei kreuzenden Trassen 0,50 m. Mindestens 5 Tage vor Beginn 
der Arbeiten im Bereich der Fernwasserleitung ist der ZWO telefonisch zu verständigen, um 
eine Einweisung vor Ort abzustimmen. 

Die ZWO weist darauf hin, dass mit allen Baumaßnahmen in Leitungsnähe (auch z.B. 
Bodenverdichtung) eine Gefährdung der ZWO-Leitung entstehen kann. Sie empfiehlt in solchen 
Fällen dringend, einen gemeinsamen Abstimmungstermin durchzuführen. Kosten, die durch 
Nichtbeachtung dieser Forderung entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu übernehmen. 

17.2 Schutz der Hauptwasserleitung 

Im Bereich des Privatgrundstücks Hans-Böckler-Straße 19 verläuft eine Hauptwasserleitung der 
Stadtwerke Obertshausen wie in der Planzeichnung eingetragen. Bei Baumaßnahmen im 
Leitungsbereich ist eine Abstimmung mit den Stadtwerken Obertshausen erforderlich. 

17.3 Schutz der Hauptstromleitung 

Im nördlichen Bereich der Stresemannallee verläuft eine Hauptstromleitung der Energienetze 
Offenbach (ENO) wie in der Planzeichnung eingetragen. Bei Baumaßnahmen im 
Leitungsbereich ist eine Abstimmung mit der ENO erforderlich. 

2.2 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist durch Einschrieb in die Planzeichnung festgesetzt. Die 
Überschreitung der zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO um mehr als 
50 % ist unzulässig. Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, sowie von 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist durch Einschrieb in die Planzeichnung festgesetzt. Bei der 
Ermittlung der Geschossfläche bleiben die Flächen von Stellplätzen und Garagen 
unberücksichtigt. 

2.3 Erweiterter Bestandsschutz 

Wird im genehmigten Bestand das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung überschritten, so 
kann bei Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten und Erweiterungen dieses bereits 
bestehende höhere Maß ausnahmsweise zugelassen werden. Eine weitere Erhöhung des 
Nutzungsmaßes ist unzulässig. 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 f. BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Die zulässige Bauweise wird durch Eintrag in der Planzeichnung festgesetzt: 

• EH Einzelhäuser 
• DH Doppelhäuser 
• o  offene Bauweise: Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen 

In den Wohngebieten WA-1 und WA-2 darf die Gesamtlänge von Einzel- und Doppelhäusern 
maximal 25 m betragen. Wird im genehmigten Bestand die festgesetzte Gesamtlänge 
überschritten, so ist bei Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten und Erweiterungen 
maximal die genehmigte Gesamtlänge zulässig. 

3.2 Baugrenzen, überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die zeichnerische Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Eine Überschreitung der rückwärtigen Baugrenzen mit Terrassen ist bis 
zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Tiefgaragen, deren Deckenoberkante 
nicht oberhalb der Bezugshöhe liegt, allgemein zulässig.  

Die Höhe von baulichen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen beträgt maximal 3,5 m über Bezugshöhe. 

4 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
Zufahrten für Stellplätze und Garagen sind auf maximal 6 m Straßenlänge je Grundstück 
zulässig, einschließlich der direkten Zufahrt zu Kopfstellplätzen. 

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
Auf den Baugrundstücken darf maximal eine Wohnung je angefangene 70 qm zulässiger 
Geschossfläche errichtet werden. 

6 Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die planzeichnerisch festgesetzte Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung 
"Verkehrsberuhigter Bereich" dient dem Fuß-, Rad-und Kfz-Verkehr gemeinsam. Die 
planzeichnerisch festgesetzten Flächen für den Fußverkehr dienen ausnahmsweise auch der 
Erschließung von Grundstücken mit Fahrrad und Kfz, sofern keine anderweitige Möglichkeit der 
Erschließung besteht. 

Die genaue Aufteilung und Gestaltung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. 

7 Versorgungsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
Die planzeichnerisch festgesetzte Versorgungsfläche dient dem Betrieb einer Trafostation 
durch den Energieversorger. 

8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Flachdächer von Hauptgebäuden sind als Gründächer mit Regenwasserrückhaltung 
auszuführen. Die Substratstärke beträgt mindestens 12 cm, das Retentionsvolumen beträgt 
mindestens 32 Liter je m2 Dachfläche. Von der Begrünungspflicht ausgenommen sind von den 
Bewohner:innen nutzbare Dachflächen bis 20 m2 je Gebäude. 

9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Die planzeichnerisch festgesetzten Flächen sind mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belasten. Das Recht ist zugunsten der Eigentümer, Benutzer und Besucher der über die 
Flächen erschlossenen Grundstücke einzutragen. 

A Planungsrechtliche Festsetzungen 
gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 BauNVO) 

1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 
Die Teilgebiete WA-1, WA-2 und WA-3 sind in der Planzeichnung abgegrenzt. 

1.1.1 Teilgebiete WA-1 

Zulässig sind: 

• Wohngebäude, 
• die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
• kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Nicht zulässig sind: 

• sonstige Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• Anlagen für Verwaltungen, 
• Gartenbaubetriebe, 
• Tankstellen. 

1.1.2 Teilgebiete WA-2 und WA-3 

Zulässig sind: 

• Wohngebäude, 
• die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe, 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen. 

Nicht zulässig sind:  

• Gartenbaubetriebe, 
• Tankstellen. 

1.2 MU – Urbanes Gebiet 
(§ 6a BauNVO) 
Das Teilgebiet MU-1 ist der Planzeichnung abgegrenzt. Zulässig sind: 

• Wohngebäude, 
• Geschäfts- und Bürogebäude, 
• Einzelhandelsbetriebe bis 1.200 m2 Geschossfläche, 
• Schank- und Speisewirtschaften, 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 

Unzulässig sind Einzelhandelsbetriebe über 1.200 m2 Geschossfläche sowie 
Vergnügungsstätten und Tankstellen. 

2 Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 ff. BauNVO) 

2.1 Zahl der Vollgeschosse, Höhe der baulichen Anlagen 

Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse ist durch Einschrieb in die Planzeichnung 
festgesetzt.  

Die untere Dachkante (bei Steildächern die Traufe, bei Flachdächern die Oberkante der Attika 
der Vollgeschosse) darf folgende Höhe nicht überschreiten: 

• bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen 8,0 m über Bezugshöhe, 

• bei Gebäuden mit drei Vollgeschossen 11,0 m über Bezugshöhe. 

Der höchste Punkt der baulichen Anlagen (bei Steildächern die Firstoberkante, bei 
Flachdächern die Oberkante der obersten Dachfläche bzw. die Oberkante der Attika, bei 
technischen Aufbauten deren höchster Punkt) darf folgende Höhe nicht überschreiten: 

• bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen 12,0 m über Bezugshöhe, 

• bei Gebäuden mit drei Vollgeschossen 15,0 m über Bezugshöhe. 

Bezugshöhe ist die Oberkante der öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der 
Grundstückserschließung. 

2.2 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist durch Einschrieb in die Planzeichnung festgesetzt. Die 
Überschreitung der zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO um mehr als 
50 % ist unzulässig. Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, sowie von 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist durch Einschrieb in die Planzeichnung festgesetzt. Bei der 
Ermittlung der Geschossfläche bleiben die Flächen von Stellplätzen und Garagen 
unberücksichtigt. 

2.3 Erweiterter Bestandsschutz 

Wird im genehmigten Bestand das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung überschritten, so 
kann bei Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten und Erweiterungen dieses bereits 
bestehende höhere Maß ausnahmsweise zugelassen werden. Eine weitere Erhöhung des 
Nutzungsmaßes ist unzulässig. 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 f. BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Die zulässige Bauweise wird durch Eintrag in der Planzeichnung festgesetzt: 

• EH Einzelhäuser 
• DH Doppelhäuser 
• o  offene Bauweise: Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen 

In den Wohngebieten WA-1 und WA-2 darf die Gesamtlänge von Einzel- und Doppelhäusern 
maximal 25 m betragen. Wird im genehmigten Bestand die festgesetzte Gesamtlänge 
überschritten, so ist bei Nutzungsänderungen, Umbauten, Anbauten und Erweiterungen 
maximal die genehmigte Gesamtlänge zulässig. 

3.2 Baugrenzen, überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die zeichnerische Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Eine Überschreitung der rückwärtigen Baugrenzen mit Terrassen ist bis 
zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Tiefgaragen, deren Deckenoberkante 
nicht oberhalb der Bezugshöhe liegt, allgemein zulässig.  

Die Höhe von baulichen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen beträgt maximal 3,5 m über Bezugshöhe. 

4 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
Zufahrten für Stellplätze und Garagen sind auf maximal 6 m Straßenlänge je Grundstück 
zulässig, einschließlich der direkten Zufahrt zu Kopfstellplätzen. 

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
Auf den Baugrundstücken darf maximal eine Wohnung je angefangene 70 qm zulässiger 
Geschossfläche errichtet werden. 

6 Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die planzeichnerisch festgesetzte Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung 
"Verkehrsberuhigter Bereich" dient dem Fuß-, Rad-und Kfz-Verkehr gemeinsam. Die 
planzeichnerisch festgesetzten Flächen für den Fußverkehr dienen ausnahmsweise auch der 
Erschließung von Grundstücken mit Fahrrad und Kfz, sofern keine anderweitige Möglichkeit der 
Erschließung besteht. 

Die genaue Aufteilung und Gestaltung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. 

7 Versorgungsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
Die planzeichnerisch festgesetzte Versorgungsfläche dient dem Betrieb einer Trafostation 
durch den Energieversorger. 

8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Flachdächer von Hauptgebäuden sind als Gründächer mit Regenwasserrückhaltung 
auszuführen. Die Substratstärke beträgt mindestens 12 cm, das Retentionsvolumen beträgt 
mindestens 32 Liter je m2 Dachfläche. Von der Begrünungspflicht ausgenommen sind von den 
Bewohner:innen nutzbare Dachflächen bis 20 m2 je Gebäude. 

9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Die planzeichnerisch festgesetzten Flächen sind mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belasten. Das Recht ist zugunsten der Eigentümer, Benutzer und Besucher der über die 
Flächen erschlossenen Grundstücke einzutragen. 
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